
Satzung vom 13.04.2026 zur Änderung 
der Satzung des Beirats für Menschen mit 
Behinderung der Stadt Oberhausen vom 
15.10.2013 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 
23.03.2026 die folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung des Beirats für Menschen mit Behinderung der 
Stadt Oberhausen vom 15.10.2013 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 der Satzung des Beirats für Menschen mit Behin-
derung der Stadt Oberhausen vom 15.10.2013 erhält die 
folgende neue Fassung: 
 

§ 2 Zusammensetzung des Beirates, 
Entschädigung der Beiratsmitglieder 

 
Der Beirat setzt sich zusammen aus:  
 
1.  je einem Vertreter/einer Vertreterin der am Ort ansäs-

sigen Behindertenorganisationen oder Trägern von 
Behinderteneinrichtungen,  

 
2.  je einem Vertreter/einer Vertreterin der Verbände der 

freien Wohlfahrtspflege sowie  
 
3.  mindestens elf Mitgliedern, die dem Rat der Stadt Ober-

hausen oder einem seiner Ausschüsse angehören. Zu 
Beginn einer Wahlzeit legt der Rat der Stadt Oberhau-
sen fest, wie viele Mitglieder im Sinne dieser Ziff. 3. er 
für die Dauer der betreffenden Wahlzeit bestellt.  

 
Die Beiratsmitglieder werden vom Rat der Stadt Ober-
hausen für die Dauer seiner Wahlzeit bestellt, für jedes 
Mitglied kann ein stellvertretendes Mitglied bestellt wer-
den. War für die Bestellung eines Beiratsmitgliedes 
seine Zugehörigkeit zum Rat der Stadt Oberhausen be-
stimmend, so endet seine Mitgliedschaft im Beirat  
- soweit es nicht nach gesetzlichen Vorschriften aus-
scheidet - drei Monate nach dem Ausscheiden aus dem 
Rat der Stadt Oberhausen.  
 
Auf Vorschlag einer Fraktion, die nicht durch mindestens 
ein Mitglied im Sinne der vorstehenden Ziff. 3. im Beirat 
vertreten ist, kann der Rat der Stadt Oberhausen ein 
Beiratsmitglied mit beratender Stimme bestellen, das 
dem Rat der Stadt Oberhausen oder einem seiner Aus-
schüsse angehört. Beiratsmitglieder mit beratender 
Stimme werden bei der Zusammensetzung und der Be-
rechnung der Beschlussfähigkeit des Beirats nicht mitge-
zählt; sie haben im Beirat Rede-, aber kein Stimmrecht.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der vorstehend zu 1. und 
2. genannten Organisationen und Einrichtungen sowie 
ihre jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind 
dem Rat der Stadt Oberhausen von den jeweiligen 
Organisationen und Einrichtungen schriftlich zu benennen.  
 
Der Rat der Stadt Oberhausen kann weitere Beiratsmit-
glieder bestellen, die nicht einer der vorstehend zu 1. 
und 2. genannten Organisationen und Einrichtungen 
angehören müssen. Der Beirat kann dem Rat der Stadt 
Vorschläge für die Bestellung weiterer Beiratsmitglieder 
unterbreiten; an die Vorschläge des Beirates ist der Rat 
der Stadt nicht gebunden.  

Der zuständige Fachdezernent/Die zuständige Fach-
dezernentin der Organisationseinheit für Chancen-
gleichheit der Stadt Oberhausen gehört dem Beirat für 
Menschen mit Behinderung mit beratender Funktion, 
jedoch ohne Stimmrecht an; im Verhinderungsfall wird 
er/sie vom Sozialdezernenten/von der Sozialdezernen-
tin vertreten. 
  
Die Entschädigung für die Beiratsmitglieder richtet sich 
nach den Bestimmungen der Hauptsatzung der Stadt 
Oberhausen bzw. der Entschädigungsverordnung NRW. 
 

Artikel 2  
 
Diese Satzung zur Änderung der Satzung des Beirats 
für Menschen mit Behinderung der Stadt Oberhausen 
vom 15.10.2013 tritt rückwirkend mit Wirkung ab dem 
01.11.2025 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) in der 
zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen von 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 13.04.2026 
 
 
Thorsten Berg 
Oberbürgermeister 
 
 

Neuer Schiedsmann für den Schieds-
amtsbezirk 1.1 Stadtmitte/Styrum/Brück-
tor/Schlad 
 
Durch Beschluss des Rates der Stadt Oberhausen vom 
29.09.2025 ist Herr Stefan Alpers, Akazienstr. 150, 
46045 Oberhausen, zum Schiedsmann für den Schieds-
amtsbezirk 1.1 Stadtmitte/Styrum/Brücktor/Schlad ge-
wählt worden. 
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Nachdem Herr Alpers in seinem Amt als Schiedsmann 
vom Direktor des Amtsgerichts Oberhausen bestätigt 
und am 26.01.2026 als Schiedsmann vereidigt worden 
ist, hat Herr Alpers nunmehr seine Tätigkeit als Schieds-
mann aufgenommen.  
 
Herr Alpers übt seine Amtstätigkeit als Schiedsmann in 
seiner Wohnung 
 
Akazienstr. 150, 
46045 Oberhausen, 
Tel.: 0176 52842437, 
 
aus. 
 
Die Zuständigkeit für den Schiedsamtsbezirk 1.1 Stadt-
mitte/Styrum/Brücktor/Schlad erstreckt sich auf alle 
Straßen in Oberhausen mit den Postleitzahlen 46045 
und 46047. 
 
Oberhausen, 13.04.2026 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Motschull 
 
 

Widmung einer Straße 
 
Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung folgende Straße für den öffentlichen 
Verkehr als Gemeindestraße: 

Johann-Tombers-Straße 
 
(Gemarkung Holten, Flur 1, Flurstück 3738 mit 
besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter 
Bereich“)  
 
(Gemarkung Holten, Flur 1, Flurstücke 3557 und 
3594 mit besonderer Zweckbestimmung „Fußgän-
gerverkehr“)  
 
Die zu widmenden Flächen sind in den beigefügten 
Lageplänen als Anlage zur Widmungsverfügung zeich-
nerisch dargestellt.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf Klage erhoben werden. 
 
Oberhausen, 14.04.2026 
 
Stadt Oberhausen 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Dr. Palotz
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Bekanntmachung über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Bebauungsplan Nr. 750  
- Osterfelder Straße/Brammenring - 
 
I.   Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung 
 
     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 

22.06.2020 die Beteiligung der Öffentlichkeit an o. g. 
Bauleitplanung beschlossen (14-tägige Darlegung 
der Planung mit Bürgerversammlung). 

 
     Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 750 - Osterfel-

der Straße/Brammenring - liegt deshalb in der Zeit vom 
 

04.05.2026 bis 23.05.2026 einschließlich 
 
     im Internet unter https://www.o-sp.de/oberhausen/ 

plan/beteiligung.php öffentlich aus. 
 
     Die Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung 

sind außerdem über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de zugänglich. 

 
     Zudem erfolgt die öffentliche Auslegung der Plan-

unterlagen innerhalb der vorgenannten Darlegungs-
frist auch im Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches 
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. A 009, und auf dem Flur vor Zimmer A 009, 
während der nachstehend genannten Dienstzeiten: 

 
     Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung: 
 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

     Innerhalb dieser Zeiten besteht Gelegenheit, sich die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren 
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen. 

 
     Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit findet 
 
     am Mittwoch, 13.05.2026, 16:00 - 20:00 Uhr 
     im Technologiezentrum Umweltschutz (TZU) 
     Gebäude I, Großer Saal 
     Essener Straße 3 
     46047 Oberhausen 
 
     ein öffentlicher Anhörungstermin statt. 
 
     Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit 

zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
     Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass auch 

Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind. 
 
     Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 

 
     Plangebietsabgrenzung: 
 
     Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 750 (im 

Folgenden: BPL 750) liegt in der Gemarkung 
Oberhausen, Flur 16, sowie in der Gemarkung 
Borbeck, Flur 2 und 3. Es wird wie folgt umgrenzt: 

 
     Südwestliche Seite der Eisenbahnlinie von Oberhau-

sen-West nach Essen-Frintrop (Güterbahnstrecke); 
südöstliche Grenze der Flurstücke Nr. 76, 80, 81, 82 
und 142, Gemarkung Borbeck, Flur 3; nördliche Seite 
der Eisenbahnlinie von Oberhausen Hbf nach Gel-
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senkirchen Hbf (das Flurstück Nr. 439, Gemarkung 
Borbeck, Flur 2, ist Bestandteil des Plangebietes); west-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 119, Gemarkung Bor-
beck, Flur 3; vom nordwestlichsten Grenzpunkt des Flur-
stücks Nr. 119, Gemarkung Borbeck, Flur 3, in nordwest-
licher Richtung abknickend zum südöstlichsten Grenz-
punkt des Flurstücks Nr. 121, Gemarkung Oberhausen, 
Flur 22; nordöstliche Seite der Essener Straße (B 231); 
südöstliche Seite der Osterfelder Straße (L 450) (die 
Flurstücke Nr. 25, 96, 98, 100 und 101, Gemarkung Bor-
beck, Flur 3, sowie 204 bis 206, Gemarkung Oberhau-
sen, Flur 16, sind Bestandteil des Plangebietes). 

 
     Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 27 - Brammenring - (Gemarkung Bor-
beck, Flur 3, Großteil des Flurstücks Nr. 190) und das 
Flurstück Nr. 246 der Flur 3, Gemarkung Oberhausen-
Borbeck, sind nicht Bestandteil des Plangebietes. 

 
     Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungs-

bereichs ergibt sich auch aus der nachfolgenden 
Übersichtskarte: 

     Hinweis 
 
     Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer/innen und 

Besitzer/innen zu dulden, dass Beauftragte der zu-
ständigen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen 
nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen 
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- 
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche 
Arbeiten ausführen. 

 
II.  Bestätigungen des Oberbürgermeisters im Sinne 

des § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
     1.   Der Wortlaut der Bekanntmachung des Be-

schlusses zur Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Bauleitplanung sowie die Durchführung der 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 750  
- Osterfelder Straße/Brammenring - stimmt mit 
dem vom Rat der Stadt am 22.06.2020 gefassten 
Beschluss überein. 

 
     2.   Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 

1 und 2 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.11.2015 (GV. NRW. S. 741), verfahren. 

 
III. Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 

Abs. 3 i. V. mit Abs. 4 Bekanntmachungsverord-
nung (BekanntmVO) 

 
     Der vom Rat der Stadt am 22.06.2020 gefasste 

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung sowie die Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 

BauGB zum Bebauungsplan Nr. 750 - Osterfelder 
Straße/Brammenring - werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
Oberhausen, 17.04.2026 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister
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Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie für NRW 
 
Geschäftszeichen: 60.90.05-043/2024-001
Dortmund, 7. April 2026 
 

Bekanntmachung 
 
Anträge der RAG AG vom 24.04.2024 sowie 
Änderungsanträge der RAG AG vom 15.08.2025 auf 
 
-    Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für 

das Heben von Grubenwasser an der Zentralen 
Wasserhaltung Robert Müser in Bochum und 
Einleitung in den Harpener Teich (60.90.05-
048/2024-001) 

 
-    Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für 

das Heben von Grubenwasser an der Zentralen 
Wasserhaltung Friedlicher Nachbar in Bochum 
und Einleitung über das bestehende Gerinne in 
die Ruhr (60.90.05-039/2024-002) 

 
-    Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für 

das Heben von Grubenwasser an der Zentralen 
Wasserhaltung Heinrich in Essen (Ruhr) und 
Einleitung in die Ruhr (60.90.05-043/2024-001) 

 
in Verbindung mit einer gemeinsamen Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung 
 
In den Verfahren der RAG AG zu den o. a. Anträgen sind 
mehrere Einwendungen und Stellungnahmen erhoben 
worden, die es zu erörtern gilt. Sie werden hiermit gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 73 Abs. 6 Satz 3 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW) darüber benachrichtigt, dass diese 
Erörterung entsprechend § 27c Abs. 1 Nr. 1 VwVfG NRW 
in Form einer Online-Konsultation durchgeführt wird.  
 
Gemäß § 27b Abs. 1 VwVfG NRW werden den zur Teil-
nahme Berechtigten die sonst im Erörterungstermin oder 
der mündlichen Verhandlung zu behandelnden Infor-
mationen zugänglich gemacht. Ihnen ist innerhalb einer 
vorher bekannt zu machenden Frist Gelegenheit zu 
geben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern. 
 
Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die RAG AG (Im Welterbe 10, 45141 Essen) hat am 
15.08.2025 jeweils einen Änderungsantrag zu den 
Anträgen vom 24.04.2024 für den Weiterbetrieb der 
oben genannten drei Zentralen Wasserhaltungen auf 
Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit gemein-
samem UVP-Bericht nach Maßgabe der §§ 10 Abs. 4 
und 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) gestellt.  
 
Betroffen von den Vorhaben sind die Stadt Bochum, die 
Stadt Duisburg, die Stadt Essen, die Stadt Hattingen, die 
Stadt Mülheim (Ruhr), die Stadt Oberhausen und die 
Stadt Witten. 
 
Die RAG AG betreibt seit über 50 Jahren die Zentralen 
Wasserhaltungen Robert Müser, Friedlicher Nachbar und 
Heinrich im Gewässereinzugsgebiet der Ruhr. Bis zur end-
gültigen Einstellung der Gewinnung von Steinkohle im 
Ruhrrevier zum 31.12.2018 hatten diese eine dienende 
Funktion für die Sicherheit des Gewinnungsbetriebs in den 

bis dahin aktiven Steinkohlenbergwerken. Mit der Been-
digung der Gewinnung von Steinkohle ist dieser Zweck 
zwar entfallen, jedoch ist der Weiterbetrieb zum Schutze 
der Tagesoberfläche und zum Schutze der für die Trink- 
und Brauchwasserversorgung nutzbaren Grundwasser-
horizonte als Teil der Ewigkeitslasten des beendeten 
Steinkohlenbergbaus im Ruhrrevier dauerhaft erforderlich, 
um den Anstieg des Grubenwasserpegels in der aufgege-
benen Steinkohlen-Lagerstätte auf ein unkritisches Maß 
zu begrenzen und dort zu halten. Dies geht einher mit 
einer geänderten Betriebsweise durch teilweise Umstel-
lung auf die Technik der Brunnenwasserhaltung. Mit den o. 
a. Änderungsanträgen stellt die RAG AG auf neuere 
Erkenntnisse über zu erwartende Grubenwassermengen 
durch das Niederschlagsgeschehen im Jahr 2024 für die 
zukünftige dauerhafte Aufgabe angepassten Weiterbetrieb 
der oben genannten drei Zentralen Wasserhaltungen ab. 
 
-    Die RAG AG beantragt daher nunmehr das Heben von 

jährlich max. 20,4 Mio. m³ anstelle der bisher bean-
tragten 18 Mio. m³ Grubenwasser am Standort der 
Zentralen Wasserhaltung Heinrich und Einleitung die-
ses Wassers in die Ruhr bei Fluss-km 40,69 auf dem 
Gebiet der Stadt Essen. Die bisher beantragten Kurz-
zeitwerte in m³/s, m³/h und m³/d bleiben unverändert.  

 
-    Beantragt ist weiterhin nunmehr das Heben von jähr-

lich max. 12,0 Mio. m³ anstelle der bisher beantragten 
9,8 Mio. m³ Grubenwasser am Standort der Zentralen 
Wasserhaltung Robert Müser und Einleitung dieses 
Wassers in den Harpener Teich auf dem Gebiet der 
Stadt Bochum, von wo aus das Wasser über den Oel-
bach in die Ruhr fließt. Die bisher beantragten Kurz-
zeitwerte in m³/s, m³/h und m³/d bleiben unverändert. 

 
-    Beantragt ist zudem nunmehr das Heben von jährlich 

max. 13,6 Mio. m³ anstelle der bisher beantragten 8,3 
Mio. m³ Grubenwasser am Standort der Zentralen 
Wasserhaltung Friedlicher Nachbar und Einleitung 
dieses Wassers über ein bestehendes Gerinne in die 
Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Bochum. Zugleich 
werden hierbei die bisher beantragten Kurzzeitwerte 
von bisher 0,5 m³/s auf 0,6 m³/s bzw. von 1.800 m³/h 
auf 2160 m³/h erhöht, während der Kurzzeitwert in 
m³/d unverändert bleibt.  

 
Die nunmehr beantragten Jahreshebe- und Einleitmen-
gen übersteigen zwar die aktuell befristet bis zum 
31.03.2026 zugelassenen Höchstmengen. Sie liegen 
aber bei den Standorten Heinrich und Robert Müser 
unter den Mengen, die zu Zeiten des aktiven Steinkohle-
bergbaus zugelassen waren. Am Standort Friedlicher 
Nachbar liegt hingegen eine Überschreitung der zu 
Zeiten des aktiven Bergbaus zugelassenen Höchst-
menge von jährlich 13,14 Mio. m³ vor. Ursache hierfür 
sind Veränderungen des Zustands der untertägigen 
Fließwege, welche zum Anstieg der Zuflüsse innerhalb 
dieser Grubenwasserprovinz gegenüber den langjähri-
gen Erfahrungswerten geführt haben. Die Anträge der 
RAG AG dienen der langfristigen - über den 31.03.2026 
hinausgehenden - Sicherung der Grubenwasserhaltung. 
 
Das für die drei Wasserhaltungsstandorte zugelassene 
Grubenwasserannahmeniveau soll mit den Anträgen 
vom 24.04.2024 der RAG AG nicht geändert werden. 
Auch der Umbau der Wasserhaltungsstandorte zur 
Brunnenwasserhaltung, der durch bergrechtliche 
Betriebspläne zugelassen wurde und teilweise bereits 
umgesetzt wurde bzw. in der Umsetzung befindlich ist, 
ist nicht Gegenstand der Anträge der RAG AG. Eine 
Abweichung hiervon ist durch die Änderungsanträge 
nicht vorgesehen.  
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Die Entnahme von Grundwasser (hier Grubenwasser 
aus den stillgelegten Grubengebäuden der ehemaligen 
Bergwerke) sowie dessen Einleitung in Oberflächen-
gewässer bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
nach §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG). Zuständig für das Verfahren ist 
gemäß § 19 Abs. 2 WHG die Bezirksregierung Arnsberg 
als Bergbehörde. 
 
Die RAG AG hat daher für den an die zukünftige dauer-
hafte Aufgabe angepassten Weiterbetrieb der oben ge-
nannten drei Zentralen Wasserhaltungen jeweils einen 
Änderungsantrag zu den Anträgen vom 24.04.2024 auf 
Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 WHG gestellt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1, 
Spalte 1 des UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung zwingend erforderlich, wenn die Entnahme von 
Grundwasser ein Volumen von 10 Mio. m³ je Jahr er-
reicht oder überschreitet. Dies ist sowohl bei der Zen-
tralen Wasserhaltung Heinrich, infolge der Änderungs-
anträge nunmehr auch bei den Zentralen Wasserhaltun-
gen Friedlicher Nachbar sowie Robert Müser, alleine, 
aber auch bei der gemeinsamen Betrachtung aller drei 
Standorte der Fall. 
 
Da die Einleitungen der drei Standorte gemeinsam auf 
das Gewässereinzugsgebiet der Ruhr einwirken, wur-
den diese als kumulierende Vorhaben gemäß § 10  
Abs. 4 UVPG in einem gemeinsamen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
(UVP-Bericht) nach § 16 Abs. 1 UVPG betrachtet.  
 
Weitergehend ist für die geplante Erteilung der wasser-
rechtlichen Erlaubnisse zur Entnahme und Einleitung 
von Grundwasser (Grubenwasser) der drei Zentralen 
Wasserhaltungen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) bzw. Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie sowie eine 
artenschutzrechtliche Prüfung entsprechend §§ 44 und 
45 BNatSchG durchzuführen.  
 
Soweit die durch die Änderungsanträge vom 15.08.2025 
geänderten beantragten Wassermengen zu einer gegen-
über der Bewertung der Umweltverträglichkeit bzw. der 
FFH-Verträglichkeit in den Unterlagen zu den Anträgen 
vom 24.04.2024 geänderten Bewertung geführt haben, 
so werden diese durch die mit den Änderungsanträgen 
vorgelegten ergänzenden Unterlagen dargelegt. 
 
Hiermit wird gemäß §§ 27a Abs. 1, 27c und 73 Abs. 6 
VwVfG NRW in Verbindung mit § 18 Abs. 1 UVPG die 
Durchführung der Erörterung in Form einer Online-
Konsultation im Internet bekannt gemacht. 
 

Online-Konsultation 
vom Dienstag, 07.07.2026, bis einschließlich 

Montag, 20.07.2026 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen der was-
serrechtlichen Erlaubnisverfahren für die o. a. Vorhaben 
gemäß §§ 27c und 73 Abs. 6 Satz 2 bis 4 VwVfG NRW 
in der jeweils derzeit gültigen Fassung eine Online-
Konsultation anstelle eines Erörterungstermins vom 
07.07.2026 bis einschließlich zum 20.07.2026 durch. 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation werden der 
Antragstellerin, den Kommunen, den Behörden, den 
Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben 

oder Stellungnahmen abgegeben haben, die sonst im 
Erörterungstermin zu behandelnden Informationen über 
eine Internetseite passwortgeschützt in pseudonymisier-
ter Form zugänglich gemacht. Hierzu wurden alle frist-
gerecht eingegangenen Einwendungen und Stellung-
nahmen geprüft und in einer Synopse aufbereitet. 
 
Die Online-Konsultation findet in dem Zeitraum von 
Dienstag, 07.07.2026, bis einschließlich Montag, 
20.07.2026, statt.  
 
Die Teilnehmenden der Online-Konsultation können sich 
bis zum Ablauf der Äußerungsfrist, Montag, 20.07.2026, 
23:59 Uhr,  
 
-    schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg, 

Abteilung 6 Bergbau und Energie für NRW, Dezernat 
61, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund, oder  

 
-    unter der E-Mail-Adresse  
     Wasserwirtschaft-UnterTage@bra.nrw.de oder 
 
-    über die Webseite https://cristal.probserver.de/ok-zwh 
 
äußern. 
 
Alle Teilnehmenden, die sich bereits geäußert haben, 
sowie auch die zur Teilnahme außerdem berechtigten 
sonstigen Betroffenen, deren Belange durch das Vor-
haben berührt werden, die sich bislang jedoch noch 
nicht im Verfahren geäußert haben, müssen  
 
-    bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 61, 

Goebenstraße 25, 44135 Dortmund, schriftlich oder  
 
-    per E-Mail unter der E-Mail-Adresse  
     Wasserwirtschaft-UnterTage@bra.nrw.de oder 
 
-    über die Webseite https://cristal.probserver.de/ok-zwh 
 
den Zugang zur Online-Konsultation beantragen. Für 
die Registrierung über die Webseite ist ein aktives  
E-Mail-Konto erforderlich. 
 
Die Beantragung des Zugangs zur Online-Konsul-
tation ist in der Zeit von Dienstag, 30.06.2026, bis 
Montag, 13.07.2026, möglich. 
 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
1.  In der Online-Konsultation werden nur fristgerecht er-

hobene Einwendungen und eingegangene Stellung-
nahmen erörtert. 

 
2.  Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Ein Recht 

zur Teilnahme haben neben den Vertretern der betei-
ligten Behörden und der Antragstellerin nur die 
Betroffenen sowie die Personen, deren Einwendun-
gen eingegangen sind. Die Teilnahmeberechtigung 
ist daher entsprechend nachzuweisen (Vorlage des 
Personalausweises und ggf. eines Grundbuchaus-
zugs, Vertretungsvollmacht, etc.). 

 
3.  Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend genannte 

Personen:  
 
     -  Einwenderinnen und Einwender (Personen, die 

schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen 
erhoben haben), 

 
     -  Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange 

von dem Vorhaben berührt werden), 
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     -  Bevollmächtigte, Sachbeistände und gesetzliche 
Vertreterinnen und Vertreter der Teilnahmeberech-
tigten, 

 
     -  Vertreterinnen und Vertreter der am Verfahren 

beteiligten Träger öffentlicher Belange und aner-
kannten Vereinigungen, 

 
     -  Vertreterinnen und Vertreter der Vorhabenträgerin 

und deren Gutachter und Sachverständige, 
 
     -  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anhörungs-

behörde 
 
4.  Die Teilnahme an der Online-Konsultation erfolgt 

durch Anmeldung. Dafür müssen unter Angabe von 
persönlichen Daten und digitaler Ablichtung der 
Rückseite des Personalausweises die Zugangsdaten 
zum Portal beantragt werden. Name und Adresse 
des Ausweisinhabers bzw. der Ausweisinhaberin 
müssen lesbar sein. Weitere Daten dürfen dabei 
unkenntlich gemacht sein. Gegebenenfalls müssen 
weitere Dokumente (z. B. Grundbuchauszug, Voll-
macht, etc.) zur Verifikation beigefügt werden. Dies 
ist vom 30.06.2026 bis zum 13.07.2026 möglich. Die 
Daten werden geprüft. Dadurch kann es zu Verzöge-
rungen von wenigen Tagen bis zur Übermittlung der 
Zugangsdaten kommen. 

 
5.  Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist freiwil-

lig. Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden 
auch dann im weiteren Verfahren berücksichtigt, 
wenn jemand nicht an der Online-Konsultation teil-
nimmt oder in deren Rahmen keine weitere 
Stellungnahme abgeben wird. 

 
6.  Eine Wiederholung der bereits vorgebrachten Argu-

mente in der Online-Konsultation ist nicht erforderlich. 
 
7.  Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rah-

men der Online-Konsultation wird keine neue, zu-
sätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet, d. h. über 
die bereits vorgebrachten Argumente hinaus können 
keine neuen Sachargumente vorgebracht und im 
Verfahren berücksichtigt werden. 

 
8.  Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren der 

Online-Konsultation mit Ablauf der genannten Frist 
zur Äußerung (20.07.2026) beendet ist. 

 
9.  Durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder 

durch Vertreterbestellung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet. 

 
10.Die mit der Zugangskontrolle erhobenen persön-

lichen Daten werden zum Verfahrensvorgang ge-
nommen und archiviert. 

 
Datenschutz in der Bezirksregierung Arnsberg 
 
Seit Mai 2018 gelten die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und das Datenschutzgesetz NRW (DSG 
NRW). Dadurch werden Dienstleister verpflichtet – und 
damit auch die Bezirksregierung – zu verantwortungs-
vollem und transparentem Umgang mit personenbezo-
genen Daten. Weitere Informationen zu Ihren Rechten 
im Datenschutz finden Sie auf der Seite  
 
https://www.bra.nrw.de/system/files/media/document/file
/informationen_zum_datenschutz_nach_art._13_daten-
schutz-grundverordnung_dsgvo.pdf  

Neben der ortsüblichen Bekanntmachung der Online-
Konsultation in den betroffenen Kommunen sowie in den 
Amtsblättern der Bezirksregierungen Düsseldorf und 
Arnsberg wird der Inhalt dieser Bekanntmachung auch 
auf folgender Internetseite der Bezirksregierung 
Arnsberg: https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
sowie auf der Website des zentralen Portals (Umweltver-
träglichkeitsprüfungen Nordrhein-Westfalen) https://uvp-
verbund.de/nw im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 
 
Im Auftrag 
 
gez.: 
 
Kugel 
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